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Editorial 

  Verlängerung bei der Erbschaftsteuer 

 
Dr. Rainer Kambeck 
Leiter des Bereichs Finanzen, Steuern 

Es geht tatsächlich in die Verlängerung! Beim Fußball mag das ja einen 

gewissen Unterhaltungswert haben, bei Gesetzgebungsverfahren, die 

für viele Familienunternehmen von existenzieller Bedeutung sind, ist 

das mehr als ärgerlich. Nachdem der Bundestag den Entwurf des neuen 

Erbschaftsteuerrechts Ende Juni beschlossen hatte, erhielt der Gesetz-

entwurf am vorigen Freitag im Bundesrat nicht die erforderliche Zu-

stimmung. Eine Mehrheit der Länder sprach sich vielmehr dafür aus, 

den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat mit einer 

"grundlegenden" Überarbeitung zu beauftragen.  

Die Frage ist nun, was Bundestag und Bundesrat unter einer grundle-

genden Überarbeitung verstehen. Der Antrag der Länder Nordrhein-

Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen nach 

einer grundlegenden Überarbeitung unter besonderer Berücksichtigung 

von gleich acht aus deren Sicht strittigen Punkten fand jedenfalls keine 

Mehrheit in der Länderkammer. Aber dieser Antrag dürfte auch ohne 

Zustimmung der Mehrheit der Länder seine Wirkung nicht verfehlen. 

Die genannten Punkte werden aller Voraussicht nach Gegenstand der 

weiteren Verhandlungsrunden des Vermittlungsausschusses sein. 

Der DIHK hatte sich dafür ausgesprochen, dem Gesetzentwurf jetzt 

zuzustimmen. Zum einen wäre damit die erforderliche Rechtssicherheit 

für viele betroffene Familienunternehmen hergestellt worden, zum 

anderen ist zu befürchten, dass der im Bundestag beschlossene Gesetz-

entwurf nun nochmals zulasten der Unternehmen verschlechtert wird. 

Dass es zu Belastungen – insbesondere für die „größeren“ Familienun-

ternehmen – kommen wird, war nach dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts im Dezember 2014 zu erwarten. Den mit dem Urteil 

verbundenen Auftrag an den Gesetzgeber empfanden viele Diskutanten 

allerdings als zu vage formuliert. Das kann man allerdings auch positiv 

sehen, denn ein dem Gesetzgeber eingeräumter Handlungs- und Er-

messensspielraum bietet nach unserer Auffassung durchaus auch 

Chancen für Lösungen, die die Bedeutung der vielen Familienunter-

nehmen in Deutschland angemessen berücksichtigen. Wie wichtig die 

eigentümer- und familiengeführten Unternehmen für den hiesigen 

Wirtschaftsstandort sind, hatte das Bundesverfassungsgericht in sei-

nem Urteil eben auch betont. 

Die Verlängerung des Gesetzgebungsprozesses über den Vermittlungs-

ausschuss mag für viele eine Zumutung sein. Seit der Anhörung vor 

dem Bundesverfassungsgericht sind immerhin genau zwei Jahre ver-

gangen und alle Argumente dürften zu Genüge ausgetauscht worden 

sein. Aber Demokratie bedeutet eben auch, dass Entscheidungen 

manchmal nicht dann getroffen werden, wenn es von der Sachlage her 
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möglich wäre. Kein Gesetzgebungsverfahren findet im „politikfreien“ 

Raum statt. Der DIHK ist jedenfalls gut beraten, wenn wir unserer Linie 

treu bleiben: Wir werden uns weiterhin mit Sachargumenten und im 

Auftrag der Unternehmen, deren Interesse wir vertreten, einbringen. 

Deshalb werden wir auch im nun verlängerten Gesetzgebungsprozess 

unsere Gremien eng in die Empfehlungen der Wirtschaft einbeziehen. 

Das ist alleine auch schon deshalb notwendig, weil die anstehenden 

Diskussionen von Detailregelungen nur mit den Experten aus der Un-

ternehmenspraxis zufriedenstellend gelöst werden können.  

Die auch im Bundesrat vorgebrachten Schlagworte wie „Gerechtigkeit“, 

"Gleichbehandlung" und "Überprivilegierung" werden natürlich auch 

das weitere Verfahren begleiten. Es wird aber im Sinne des Unterneh-

mensstandorts und der Beschäftigten darauf ankommen, das in der 

Praxis Umsetzbare und vor allem das von den Familienunternehmen 

noch Verkraftbare in den Mittelpunkt der Lösungssuche zu stellen. 

Vielleicht kann die nun beginnende parlamentarische Sommerpause 

genutzt werden, um sich (wieder) auf diese Punkte zu besinnen, um 

dann im September einen neuen Anlauf zu starten, ein verfassungsfes-

tes Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz zu beschließen. 
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Aktuelle Steuerpolitik 

  Erbschaftsteuer - Vermittlungsausschuss ange-

rufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seiner Sitzung vom 8. Juli 2016 hat der Bundesrat den Vermittlungs-

ausschuss von Bundestag und Bundesrat mit dem Ziel der grundlegen-

den Überarbeitung des Gesetzentwurfs zur Neuregelung der Erb-

schaftsteuer angerufen. Das Gesetz ist somit noch nicht beschlossen 

und tritt noch nicht in Kraft. Allerdings gab es keine Mehrheit dafür, im 

Detail die Punkte zu überarbeiten, die von Nordrhein-Westfalen, Nie-

dersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen eingebracht wurden. 

Diese Punkte werden aber sicherlich im Vermittlungsausschuss ange-

sprochen werden und sind Folgende: 

 die Prüfung des Vorababschlages für Familienunternehmen i. H. v. 

30 Prozent, 

 die Änderungen des Kapitalisierungsfaktors bei der Bewertung von 

Unternehmen, 

 die zinslose Stundung, 

 die Abschmelzung des Verschonungsabschlages, 

 die Definition von Verwaltungsvermögen, 

 die Definition von Altersvorsorgevermögen, 

 die Begünstigung von Beteiligungen an gewerblich geprägten 

Personengesellschaften, 

 die Wiedereinführung einer 10-Prozent-Verwaltungsvermögens-

grenze bei der Optionsverschonung. 

Zuvor hatte am 24. Juni 2016 der Bundestag nach mehreren Kompro-

missverhandlungen dem Gesetzentwurf zugestimmt. 

Im Kern sah der Bundestagsbeschluss Folgendes vor: 

Bewertung des Unternehmensvermögens 

Aktuell werden insbesondere die Familienbetriebe – auch wegen der 

Niedrigzinsphase – deutlich überbewertet. Mit dem Vereinfachen Er-

tragswertverfahren (§ 203 BewG) und dem dort verwendeten Kapitali-

sierungsfaktor in Höhe von aktuell 17,85 werden Betriebe in der Regel 

realitätsfern hoch bewertet, mit der Folge überhöhter Bemessungs-

grundlagen in der Erbschaftsteuer. 

Das Vereinfachte Ertragswertverfahren soll korrigiert werden. Der Fak-

tor sollte nach dem Kompromiss vom 11. Februar 2016 auf 12 be-

schränkt werden, nach der aktuellen Erklärung soll der Faktor nicht 

höher als 12,5 sein. Erreicht werden soll dies durch Anpassungen bei 
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der Ermittlung des Faktors (ggf. Änderungen beim zugrundeliegenden 

Zinssatz und Risikozuschlag). 

Vorababschlag 

Es soll ein bis zu maximal 30-prozentiger Abschlag bei der Bewertung 

von Unternehmen eingeführt werden. Voraussetzung ist, dass die Ge-

sellschafter Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich ihrer Anteile 

nachweisen können. Folgende Kriterien müssen in der Satzung oder 

dem Gesellschaftsvertrag des Unternehmens verankert sein: 

 Beschränkung der Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns, 

 Beschränkung der Verfügung über die Beteiligung an der Perso-

nengesellschaft oder den Anteil an der Kapitalgesellschaft nur an 

nahe Angehörige i. S. § 15 AO, Mitgesellschafter und Stiftungen, 

 Regelung einer Abfindung für den Fall des Ausscheidens aus der 

Gesellschaft, die erheblich unter dem gemeinen Wert der Beteili-

gung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der Kapital-

gesellschaft liegt. 

Diese Voraussetzungen müssen 2 Jahre vor der Übertragung und 20 

Jahre nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer vorliegen. 

Steuerbefreiung für Betriebsvermögen 

Die bisherigen Verschonungsregelungen (Regelverschonung in Höhe 

von 85 Prozent oder auf Antrag Optionsverschonung in Höhe von 

100 Prozent der festzusetzenden Erbschaftsteuer) bleiben unverändert. 

Das gilt auch für die einzuhaltenden Voraussetzungen (Haltefrist von 

5 Jahren und Erhalt der Lohnsumme von 400 Prozent sowie Haltefrist 

von 7 Jahren und Erhalt der Lohnsumme von 700 Prozent).  

Besteht das Betriebsvermögen zu mehr als 90 Prozent aus Verwal-

tungsvermögen, soll es keine Verschonung von der Erbschaftsteuer 

geben. 

Begünstigtes Vermögen vs. Verwaltungsvermögen 

Der Begriff des „begünstigten Vermögens“ wird vom bisherigen Begriff 

des nicht begünstigten „Verwaltungsvermögens“ abgegrenzt. Zum be-

günstigten Vermögen gehören alle Wirtschaftsgüter eines Unterneh-

mens, die im Erwerbszeitpunkt nicht Verwaltungsvermögen darstellen. 

Hierbei wurde auf den bisherigen Begriff des Verwaltungsvermögens 

abgestellt. Zum Verwaltungsvermögen sollen zählen: 

 Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteili-

gung am Nennkapital dieser Gesellschaften 25 Prozent oder we-

niger beträgt, 

 Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Samm-

lungen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edel-
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steine, wenn der Handel mit diesen Gegenständen, deren Herstel-

lung oder Verarbeitung nicht der Hauptzweck des Gewerbebe-

triebs ist, 

 Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen, 

 der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen Werts der Schul-

den verbleibenden Bestands an Zahlungsmitteln, Geschäftsgutha-

ben, Geldforderungen und anderen Forderungen (Finanzmittel), 

soweit er 15 Prozent des anzusetzenden Werts des Betriebsver-

mögens des Betriebs oder der Gesellschaft (Sockelbetrag) über-

steigt. (Hier wurde der bisher geltende Satz von 20 Prozent ver-

ringert). 

Es soll zu weiteren Modifizierungen bei der Definition des Verwal-

tungsvermögens kommen: 

Grundstücke, die dem Absatz von eigenen Produkten dienen (z. B. 

Brauereigaststätten und Tankstellen), sollen zukünftig nicht mehr Ver-

waltungsvermögen, sondern zu begünstigendes Vermögen sein. Zudem 

soll das Deckungsvermögen für die betriebliche Altersversorgung be-

rücksichtigt werden. Vermögen, das ausschließlich und dauerhaft der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungverpflichtungen dient und 

dem Zugriff von Gläubigern entzogen ist, soll als begünstigtes Vermö-

gen behandelt werden. Vermögensgegenstände und Schulden aus Al-

tersversorgungsverpflichtungen müssen aber miteinander verrechnet 

werden. Zudem sollen Drittlandsbeteiligungen bei einer Holdinggesell-

schaft begünstigtes Vermögen darstellen. 

Ein Anteil des nicht begünstigten Vermögens in Höhe von maximal 

10 Prozent vom begünstigten Verwaltungsvermögen wird als Freibetrag 

wie begünstigtes Vermögen behandelt. Definitiv besteuert wird dem-

nach Verwaltungsvermögen, sofern es mehr als 10 Prozent des begüns-

tigten Vermögens ausmacht. 

Prüfschwelle für Übertragung „großer“ Vermögen 

Die bisherigen Regelungen zur Regel- und Optionsverschonung greifen 

bis zu einem Wert des erworbenen begünstigten Betriebsvermögens 

von nun 26 Mio. Euro. Eine Verdoppelung des Grenzwertes bei Vorlie-

gen bestimmter Voraussetzungen – wie noch im Gesetzentwurf vorge-

sehen – ist nun nicht mehr vorgesehen. 

Verschonungsabschlag für Übertragung „großer“ Vermögen 

Können die üblichen Verschonungsregelungen (Regel- oder Optionsver-

schonung) wegen des Überschreitens der Prüfschwelle von 26 Mio. 

Euro nicht mehr in Anspruch genommen werden, hat der Erwerber ein 

Wahlrecht:  

Erwerber können entweder eine Verschonungsbedarfsprüfung (Bedürf-

nisprüfung) oder einen Verschonungsabschlag (abschmelzend) beantra-
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gen. Wählen sie einen Verschonungsabschlag, verringern sich die Ab-

schläge in Höhe von 85 bzw. 100 Prozent um einen Prozentpunkt je 

750.000 Euro, die der Wert des Betriebsvermögens 26 Mio. Euro über-

steigt. Der Verschonungsabschlag sinkt bis auf 0. Zudem ist eine De-

ckelung bei 90 Mio. Euro begünstigtem Vermögen vorgesehen. 

Die Verschonungsvoraussetzungen (Haltefristen und Lohnsummenre-

geln) sind unabhängig von der Wahlentscheidung einzuhalten. 

Verschonungsbedarfsprüfung 

Die Verschonungsbedarfsprüfung, die den Forderungen des BVerfG 

nach einer „Bedürfnisprüfung“ entsprechen soll, sieht vor, dass der 

Erwerber einen Erlass der festgesetzten Erbschaft- bzw. Schenkung-

steuer beantragen kann. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn er 

die Steuerzahlung nicht aus seinem „verfügbaren“ Vermögen leisten 

kann.  

Zum verfügbaren Vermögen zählen 50 Prozent des bereits vorhandenen 

und mitübertragenen Privatvermögens sowie des nicht begünstigten 

Betriebsvermögens. Auch Vermögen, das innerhalb von 10 Jahren nach 

dem Erb-/Schenkungszeitpunkt erworben wird, stellt noch „verfügba-

res“ Vermögen dar. Muss der Erwerber Vermögensgegenstände erst 

noch liquidieren, kommt eine Stundung der Steuer für sechs Monate in 

Betracht. Die Verschonungsvoraussetzungen (Haltefristen und Lohn-

summenregeln) sind auch hier unabhängig von der Wahlentscheidung 

einzuhalten. 

Ausnahmen für Kleinunternehmen bei der Lohnsummenregelung 

Die Grenze, bis zu der die Unternehmen die Lohnsummenregelung 

während der Haltefrist nicht erfüllen müssen, wird von 20 auf 5 Ar-

beitnehmer gesenkt. Beträgt die Zahl der Beschäftigten zwischen 6 und 

10, tritt  

 im Fall der beantragten Regelverschonung an die Stelle der Min-

destlohnsumme in Höhe von 400 Prozent eine solche von 250 

Prozent und  

 im Fall der beantragten Optionsverschonung an die Stelle der 

Mindestlohnsumme in Höhe von 700 Prozent ein solche von 500 

Prozent. 

Beträgt die Zahl der Beschäftigten mehr als 10 und nicht mehr als 15, 

tritt 

 im Fall der beantragten Regelverschonung an die Stelle der Min-

destlohnsumme in Höhe von 400 Prozent eine solche von 300 

Prozent und  

 im Fall der beantragten Optionsverschonung an die Stelle der 

Mindestlohnsumme in Höhe von 700 Prozent eine solche von 
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Weiteres Verfahren 

565 Prozent. 

Saisonarbeitnehmer und Leiharbeitnehmer werden nicht als Arbeit-

nehmer gezählt. 

Stundungsregelung 

Es soll eine 10jährige zinslose Stundung bei Übertragung im Todesfall 

auf die Steuer des begünstigten Vermögens unabhängig vom Wert 

gelten, die an keine weiteren Voraussetzungen geknüpft ist. Die Stun-

dung kann unabhängig von Bedürfnisprüfung oder Abschlag in An-

spruch genommen werden. Die Haltefristen und Lohnsummen sind 

weiter einzuhalten. 

Investitionsklausel 

Werden liquide Mittel bzw. sonstiges Verwaltungsvermögen zwei Jahre 

nach einer Übertragung aufgrund eines Todesfalls investiert, wird die-

ses Vermögen als begünstigtes Vermögen behandelt. Dies umfasst u. a. 

Vorratsgrundstücke für Investitionen und saisonal schwankende Fi-

nanzmittel für Lohnzahlungen. 

Vom zeitlichen Ablauf erwarten wir, dass die Gespräche im Vermitt-

lungsausschusses (oder in beauftragten Unterarbeitsgruppen) bereits in 

der Sommerpause beginnen werden. Der Bundestag wird sich voraus-

sichtlich frühestens in der 36. KW (eigentlich Haushaltswoche) bzw. in 

der 38. KW mit dem Gesetzentwurf wieder befassen können. Die 

nächste Bundesratssitzung ist am 23. September 2016. 

Fazit: Es bleibt weiter spannend bei der Erbschaftsteuerreform. Die Unsi-

cherheit nimmt zu. Die gesetzte Frist des BVerfG ist zum 30. Juni 2016 

abgelaufen. Bezüglich einer Rückwirkung wird sich erst noch entschei-

den, ab wann die Neuregelungen dann gelten. (KG) 

 

  Referentenentwurf eines Zweiten Bürokratieent-

lastungsgesetzes vorgelegt 

 Das Bundeswirtschaftsministerium hat Ende Juni 2016 den Referenten-

entwurf für ein Zweites Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittel-

ständischen Wirtschaft von Bürokratie (Bürokratieentlastungsgesetz – 

BEG – II) vorgelegt. Das BEG II ist wesentlicher Bestandteil des neuen 

Arbeitsprogramms „Bessere Rechtsetzung 2016“, das am 22. Juni 2016 

von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Die Beschlussfassung 

im Bundeskabinett ist derzeit für den 3. August 2016 vorgesehen. Das 

neue Arbeitsprogramm wie auch das BEG II sind Teil des seit 2006 

bestehenden Regierungsprogramms Bürokratieabbau und bessere 

Rechtsetzung, in dessen Rahmen die Bundesregierung kontinuierlich 

den Rechtsetzungsprozess verbessern und unnötige bürokratische Be-

lastungen für Bürger, Wirtschaft und die Verwaltung reduzieren will. 
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Folgende Entlastungsvorschläge sind aus umsatzsteuerlicher Sicht von 

Interesse: 

 Anhebung der Kleinunternehmergrenze von 17.500 Euro auf 

20.000 Euro 

Die Grenze für den relevanten Vorjahresumsatz soll von derzeit 17.500 

Euro auf 20.000 Euro angehoben werden. Eine Anpassung des voraus-

sichtlichen Jahresumsatzes von derzeit 50.000 Euro ist nicht vorgese-

hen.  

 Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen von 150 Euro 

auf 200 Euro 

Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von max. 150 Euro (künftig 200 

Euro) müssen gemäß § 33 UStDV die umfangreichen Angaben des Um-

satzsteuerrechts nicht enthalten, um zum Vorsteuerabzug zu berechti-

gen. Damit werden sowohl das leistende Unternehmen bei der Rech-

nungserstellung als auch der zum Vorsteuerabzug berechtigte Leis-

tungsempfänger entlastet. 

Fazit: Die Anhebung sowohl der Kleinunternehmer- als auch der Klein-

betragsgrenze hätte aus unserer Sicht höher ausfallen können. So er-

laubt die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie für Rechnungen bis zu 400 

Euro, auf die strengen Rechnungspflichtangaben teilweise zu verzichten. 

Dieser Rahmen wird bei weitem nicht ausgeschöpft. 

 

Das BEG II sieht zudem die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für 

Lieferscheine vor: Zukünftig soll die Aufbewahrungsfrist bei empfange-

nen Lieferscheinen, die keine Buchungsbelege nach § 147 Abs. 1 Nr. 4 

AO sind, mit dem Erhalt der Rechnung enden. Für abgesandte Liefer-

scheine, die keine Buchungsbelege nach Abs. 1 Nr. 4 sind, soll die Auf-

bewahrungsfrist mit dem Versand der Rechnung enden. Bislang gilt 

eine Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren. 

Fazit: Die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen ist eine langjährige 

Forderung der IHK-Organisation. Diese sollte nicht auf bestimmte Lie-

ferscheine beschränkt werden. Zu beachten ist, dass Lieferscheine häu-

fig durch Verweis Bestandteil der Rechnung werden und deshalb 

10 Jahre aufbewahrt werden müssen. Ein Verstoß führt im Zweifel zur 

Versagung des Vorsteuerabzugs. (Ng) 

 

  Steuerliche Änderungen im Rahmen der betrieb-

lichen Altersvorsorge geplant 

 

 

 

 

Im Rahmen von Gesprächen des BMAS, BMF und der Verbände hat sich 

angedeutet, dass vermutlich während der Sommerpause ein Entwurf 

eines Gesetzes zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge vom BMF 

vorgelegt wird. 
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Förderbeitrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entgeltumwandlung bis 6,5 Prozent 

In Bezug auf steuerrechtliche Regelungen im Rahmen der betrieblichen 

Altersvorsorge ist Folgendes geplant: 

1. Es soll ein Förderbetrag eingeführt werden, den der Arbeitgeber 

erhält, wenn er für seinen Arbeitnehmer Zahlungen in die betrieb-

liche Altersvorsorge leistet. Voraussetzung soll sein, dass es sich 

bei dem Arbeitnehmer um einen Niedrigverdiener handelt. Wo die 

Gehaltsgrenze hierbei festgemacht wird, ist noch in der Diskussi-

on. Im Gespräch ist eine monatliche Grenze beim Gehalt von 

1.500 - 2.000 Euro. Die Förderung soll so aussehen, dass der Ar-

beitgeber, der einen Betrag von 200 - 500 Euro in die betriebliche 

Altersversorgung für den Arbeitnehmer einzahlt, hiervon 30 Pro-

zent erstattet bekommt. Die Erstattung soll im Wege der Verrech-

nung über das Lohnsteuerabzugsverfahren geregelt werden. Eine 

Gehaltsumwandlung soll für diese Fälle nicht möglich sein. Die 

Förderung soll neben einer möglichen Riester-Förderung stehen. 

Im Rahmen der Riester-Förderung soll es weiterhin möglich blei-

ben, eine Gehaltsumwandlung vorzunehmen. 

2. Es soll eine Änderung im § 3 Nr. 63 EStG erfolgen. Die bisherige 

4-Prozent-Grenze von der Beitragsbemessungsgrenze und die 

1.800 Euro zusätzlich sollen zusammengeführt werden. Es ist ge-

plant, dass zukünftig 6,5 Prozent von der Beitragsbemessungs-

grenze vom Arbeitgeber in die betriebliche Altersversorgung ein-

gezahlt werden können. 

3. Es soll noch kleinere Änderungen geben, wie zum Beispiel die 

Vermeidung der doppelten Verbeitragung bei einer Riester-Rente. 

Der Referentenentwurf hierzu soll vermutlich in der politischen Som-

merpause bzw. danach veröffentlicht werden. Aktuell finden noch wei-

tere Gespräche zwischen den Spitzenverbänden und den Ministerien 

statt. Hierbei geht es allerdings in erster Linie auch um grundsätzliche 

Themen zur Rente, zum Beispiel dem Sozialpartner-Modell oder der 

Verbindlichkeit der betrieblichen Altersversorgung. 

Fazit: Eine genaue Beurteilung und Bewertung kann erst erfolgen, wenn 

der Referentenentwurf vorgelegt wird. (KG) 

 

  Abführung der monatlichen Sozialversicherungs-

beiträge soll erleichtert werden 

Vereinfachung bei Abführung der 

SV-Beiträge 

 

 

 

 

Die Politik plant, die Abführung der monatlichen Sozialversicherungs-

beiträge zu vereinfachen. Bisher müssen Arbeitgeber die Sozialversi-

cherungsbeiträge für den laufenden Monat am dritten Bank-Arbeitstag 

des Monats an die Sozialversicherung abgeführt haben. Problematisch 

ist hierbei, dass die Arbeitgeber in der Regel noch nicht genau wissen, 

wie hoch der laufende Arbeitslohn und damit die Bemessungsgrundla-
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Beiträge des Vormonats 

 

 

 

 

 

 

 

Forderung der Arbeitgeber 

ge für die Sozialversicherung tatsächlich ist. 

Nunmehr soll geregelt werden, dass Arbeitgeber, die ihre Gehälter am 

Monatsanfang für die laufenden Monate zahlen, den Beitrag auf 

Grundlage des Vormonats an die Sozialversicherung überweisen kön-

nen. Eine Korrektur des Beitrags kann dann im Folgemonat vorgenom-

men werden, wenn in der Regel die genauen Beträge für die Sozialver-

sicherung bekannt sind. Dies ist im Entwurf des sog. Bürokratieentlas-

tungsgesetzes II vorgeschlagen. 

Mit dem Vorschlag kommt die Politik den Arbeitgebern entgegen. Hin-

tergrund ist, dass 2006 der Zahlungszeitpunkt für die Sozialversiche-

rungsbeiträge vom laufenden Monatsende an den Monatsanfang ver-

legt wurde. Dies führte zunächst zu erheblichen Mehrkosten und zu-

dem zu hohen Bürokratiekosten bei den Arbeitgebern, vor allem auf-

grund der schwierigen Ermittlung der Bemessungsgrundlage am Mo-

natsanfang. 

Der langjährigen Forderung der Arbeitgeber, dass der Zahlungszeit-

punkt wieder an das Monatsende gelegt wird, wird nicht nachgekom-

men.  

Fazit: Die Änderung zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die 

laufende monatliche Abführung der Sozialversicherungsbeiträge stellt 

eine Erleichterung dar. Nach Berechnungen soll es hierbei zu Entlastun-

gen in Höhe von 64 Mio. Euro kommen. (KG) 

 

Aktuelle Haushaltspolitik 

  Haushalt 2017 erneut ohne neue Schulden 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben werden deutlich erhöht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauswachsen aus den Schulden 

Die Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für 2017 und den Fi-

nanzplan bis 2020 beschlossen. Der Etat für 2017 in Höhe von 328,7 

Mrd. Euro soll der dritte in Folge ohne Neuverschuldung werden. Auch 

bis 2020 plant die Bundesregierung mit der „schwarzen Null“. Möglich 

ist dies, weil die Steuereinnahmen weiter zulegen und die Zinsbelas-

tung historisch niedrig ist.  

Die Bundesregierung erhöht die gesamten Ausgaben im kommenden 

Jahr um rund 12 Mrd. Euro (3,7 Prozent). Davon entfallen 540 Mio. 

Euro auf die innere und 1,7 Mrd. Euro auf die äußere Sicherheit, 

1,2 Mrd. Euro auf Bildung und Forschung, 1,8 Mrd. Euro auf den Woh-

nungsbau und mit 9,5 Mrd. Euro das Gros auf Soziales. Den mit Ab-

stand größten Ausgabebereich des Bundeshaushalts bilden 2017 mit 

rund 171,0 Mrd. Euro die Sozialausgaben. Bis 2020 soll der Bundesetat 

auf fast 350 Mrd. Euro steigen.  

Die Steuereinnahmen sollen von aktuell 288 auf knapp 340 Mrd. Euro 
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Investitionsausgaben steigen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…es besteht aber weiterer 

Handlungsbedarf 

im Jahr 2020 zulegen. Die damit erreichbaren ausgeglichenen Haushal-

te sollen den gesamtstaatlichen Schuldenstand bis 2020 auf unter 

60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts drücken. Im letzten Jahr waren 

es 71,2 Prozent. Damit wäre erstmals seit 2002 die Vorgabe des Stabili-

täts- und Wachstumspakts wieder erfüllt. Aber auch wenn keine neuen 

Schulden gemacht werden, sorgt die bestehende Schuldenlast des Bun-

des für eine Zinsbelastung von immerhin noch 20 Mrd. Euro. Das sind 

jedoch 10 Mrd. Euro Zinsersparnis im Vergleich zu 2014.  

 
Die Investitionsausgaben werden um 1,8 Mrd. auf 33,3 Mrd. Euro auf-

gestockt. Der größte Anteil entfällt hier auf den Verkehrsbereich. Seit 

Beginn der Legislaturperiode sind die Verkehrsinvestitionen damit um 

25 Prozent erhöht worden. Beim Breitbandausbau kommen bis 2020 

noch einmal 1,3 Mrd. Euro hinzu. Die Digitalisierung der Wirtschaft will 

die Bundesregierung mit Investitionen in die Mikroelektronik in Höhe 

von 1,7 Mrd. Euro bis 2020 fördern. Zur beschleunigten Marktentwick-

lung für Elektrofahrzeuge sind insgesamt 1,6 Mrd. Euro vorgesehen.  

Die Aufstockung der Investitionen in digitale Infrastruktur und andere 

Innovationsbereiche ist richtig. Bei weiter wachsenden Steuereinnah-

men sollte aber auch der Anteil der Investitionen am Gesamtetat er-

höht werden. Seit Jahren liegt dieser Anteil nahezu unverändert bei 

knapp unter zehn Prozent. Bis 2020 sollte die Bundesregierung diesen 

Anteil nachhaltig auf deutlich über zehn Prozent erhöhen.  

Fazit: Wachstum und Steuereinnahmen entwickeln sich nur dann posi-

tiv, wenn die Unternehmen am Standort Deutschland weiterhin wett-

bewerbsfähig bleiben. Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik, die ohne 

Schulden auskommt, die die öffentlichen Investitionen stärkt und die die 

Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessert, trägt zur Ver-

trauensbildung bei den Unternehmen und den Bürgern bei. Nur mit die-

sem Vertrauen investieren die Unternehmen und schaffen neue Arbeits-

plätze. (An) 
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  Entwicklung der Steuereinnahmen bis Mai 2016 

Mai 2016 - Plus von 6,2 Prozent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin robuster Arbeitsmarkt und 

Binnennachfrage verhelfen Lohn- und 

Umsatzsteuer zu hohem Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnahmen aus den Ländersteuern blei-

ben auf Wachstumskurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sehr dynamische Wachstum bei den Steuereinnahmen setzte sich 

auch im Mai 2016 fort. Bund und Länder konnten sich über einen sat-

ten Zuwachs in Höhe von 6,2 Prozent freuen. Das sind 2,8 Mrd. Euro 

mehr als im Vorjahresmonat. Kumuliert beträgt der Zuwachs der ersten 

fünf Monate des Jahres 2016 nunmehr 5,8 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern 

stiegen in diesem Zeitraum um 6,0 Prozent. Die reinen Bundessteuern 

verzeichneten ein Plus von 3,9 Prozent, die Ländersteuern legten um 

9,5 Prozent zu.  

Verantwortlich für die positive Entwicklung der Steuereinnahmen wa-

ren im Mai vor allem die veranlagte Einkommensteuer (+160,9 Prozent, 

kumuliert von Januar – Mai +9,9 Prozent), die nicht veranlagten Steu-

ern vom Ertrag (+93,9 Prozent, kumuliert von Januar – Mai +27,4 Pro-

zent) und die Körperschaftsteuer (+165,5 Prozent, kumuliert von Janu-

ar – Mai +98,5 Prozent). Die Lohnsteuer legte für ihre Verhältnisse 

moderat um 1,5 Prozent (kumuliert von Januar – Mai +2,8 Prozent) zu, 

die Steuern vom Umsatz lagen nahezu exakt auf dem vergleichsweise 

hohen Vorjahresniveau (kumuliert von Januar – Mai +4,1 Prozent). Bei 

den reinen Bundessteuern verzeichneten in den ersten fünf Monaten 

des Jahres 2016 neben dem Solidaritätszuschlag (+6,1 Prozent) auch 

die Tabaksteuer (+25,5 Prozent) und die Luftverkehrsteuer (+7,3 Pro-

zent) die größten Zuwächse.  

Erneut verzeichnete bei den reinen Ländersteuern die Grunderwerb-

steuer hohe Einnahmezuwächse (+18,4 Prozent, kumuliert von Januar 

– Mai +16,7 Prozent). Die Erbschaftsteuer liegt mit +0,6 Prozent für die 

ersten fünf Monat leicht über dem Vorjahresergebnis.  
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Bund und Länder profitieren 

 
Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen macht sich auf allen 

Ebenen erkennbar. Die Steuereinnahmen des Bundes sind in den ersten 

fünf Monaten des Jahres 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 

10,0 Prozent gestiegen (nach Bundesergänzungszuweisungen). Ein 

ähnliches Bild ergibt sich für die Länder, die in diesem Zeitraum Mehr-

einnahmen in Höhe von 7,6 Prozent realisiert haben. Der Gemeindean-

teil an den gemeinschaftlichen Steuern legte weniger stark um 2,4 

Prozent zu. 

Fazit: Angesichts der überaus positiven Einnahmeentwicklung sollten 

die Länder ihre Investitionsbremse lösen und vor allem auch dafür Sorge 

tragen, dass sich die finanzielle Lage finanzschwacher Kommunen ver-

bessert, damit auch dort verstärkt in die Standortqualität investiert 

werden kann. An) 

 

  Entwicklung der Länderhaushalte bis Mai 2016 

Finanzierungsdefizit nur noch 

300 Mio. Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnahmenzuwachs liegt deutlich über 

dem der Ausgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Länderhaushalte haben die ersten fünf Monates des Jahres 2016 

deutlich besser als im Vorjahr abgeschlossen. Das Finanzierungsdefizit 

der Ländergesamtheit betrug Ende Mai nur noch 300 Mio. Euro und 

fällt damit rund 2,5 Mrd. Euro geringer aus als im entsprechenden 

Vorjahreszeitraum. Das ist angesichts der höheren Aufwendungen für 

die Aufgaben rund um die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 

ein erfreuliches Ergebnis. Die Ausgaben der Ländergesamtheit stiegen 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent, während die Ein-

nahmen um 6,9 Prozent, die Steuereinnahmen sogar um 8,0 Prozent 

zunahmen. Deutlich rückläufig waren die Zinszahlungen (-10,2 Pro-

zent).  

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging das Finanzierungsdefizit der 

Flächenländer (West) um mehr als 50 Prozent zurück. Der Anstieg der 

Einnahmen um 7,7 Prozent liegt deutlich über dem der Ausgaben in 

Höhe von 4,9 Prozent. Der Finanzierungsüberschuss der Flächenländer 

(Ost) nahm um 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Die 

Stadtstaaten hingegen konnten ihren Finanzierungsüberschuss mehr 

als verfünffachen.  
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Dynamische Entwicklung bei Flücht-

lingsausgaben 

 

 

 

 

Steuereinnahmen sehr unterschiedlich 

verteilt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bei den Ausgaben entwickelten sich bis Mai weiterhin insbesondere der 

laufende Sachaufwand und die Zuweisungen an die Gemeinden sehr 

dynamisch, worin sich auch erhöhte Ausgaben aufgrund der Aufnahme 

und Integration von Flüchtlingen widerspiegeln dürften. Daneben leg-

ten vor allem die Sachinvestitionen in den Flächenländern (Ost) zu.  

Bei den Steuereinnahmen bleiben die Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Ländern groß. Der Zuwachs bewegt sich zwischen fast 21 Pro-

zent in Bremen und einem Rückgang von fast 9 Prozent in Mecklen-

burg-Vorpommern. 

 Zuwachs 

der Steu-

erein-

nahmen 

Jan-Mai 

2016 im 

Vgl. zum 

Vj. in % 

Zuwachs 

der be-

reinigten 

Einnah-

men  

Jan-Mai 

2016 im 

Vgl. zum 

Vj. in % 

Zuwachs 

der be-

reinigten 

Ausga-

ben  

Jan-Mai 

2016 im 

Vgl. zum 

Vj. in % 

Entwick-

lung des 

Über-

schusses 

Entwick-

lung des 

Defizits 

BW +8,9 +8,5 +7,8  Minderung 

BY +8,4 +7,0 +6,7 Erhöhung  

BB +7,8 +3,0 +2,2  Minderung 

HE +14,7 +13,3 +4,8  Minderung 

MV -8,7 +3,0 +2,8 Erhöhung  

NI +9,3 +3,4 +0,6 Erhöhung  

NW +8,6 +8,0 +5,2  Minderung 

RP +16,4 +11,3 0,0  Minderung 
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Hinweise auf sehr gute 

Jahresentwicklung 

 

 

 

 

 

 

 Zuwachs 

der Steu-

erein-

nahmen 

Jan-Mai 

2016 im 

Vgl. zum 

Vj. in % 

Zuwachs 

der be-

reinigten 

Einnah-

men  

Jan-Mai 

2016 im 

Vgl. zum 

Vj. in % 

Zuwachs 

der be-

reinigten 

Ausga-

ben  

Jan-Mai 

2016 im 

Vgl. zum 

Vj. in % 

Entwick-

lung des 

Über-

schusses 

Entwick-

lung des 

Defizits 

SL +2,7 +1,8 +1,9  Erhöhung 

SN 0,0 -4,6 +7,8  Erhöhung 

ST +13,7 +3,8 -0,5 Erhöhung  

SH -0,4 +6,5 +8,1  Erhöhung 

TH +3,1 +5,5 +1,3 Erhöhung  

BE +7,4 +7,8 +4,4 Erhöhung  

HB +20,9 +32,3 +3,4 Erhöhung  

HH +0,5 +2,4 +8,3 Minderung  

Quelle: BMF, Entwicklung der Länderhaushalte bis Mai 2016 

Der gute Abschluss der Länderhaushalte in 2015 setzt sich in der Ten-

denz weiter fort. Zwölf der 16 Länder konnten sich gegenüber den 

insgesamt bereits sehr guten Vorjahres-Ergebnissen verbessern. Beson-

ders positiv ist die aktuelle Entwicklung in Hessen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und Bremen.  

 
 

Fazit: Die Eckdaten zu den Länderhaushalten für die ersten fünf Monate 

dieses Jahres lassen für die weitere Entwicklung der Länderfinanzen 

optimistische Prognosen zu. Die aktuelle Steuerschätzung hat auch die 

Einnahmen der Länder und Gemeinden noch einmal nach oben korri-

giert. Zusammen mit deutlich sinkenden Zinsausgaben sind die Länder 
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aktuell in der Lage, die Herausforderungen der Aufnahme und Integrati-

on von Flüchtlingen zu tragen. Es eröffnen sich sogar Spielräume für 

eine stärkere Entlastung der Gemeinden bei diesen Ausgaben. Gleichzei-

tig sollten die Länder dringend notwendige Investitionen in die öffentli-

che Infrastruktur anschieben, um die Standortattraktivität nachhaltig 

zu steigern. (An) 

 

EU-Steuerpolitik 

  Der Brexit und seine Folgen in steuerrechtlicher 

und budgetärer Hinsicht 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszuscheiden, 

stellen sich jetzt Viele die Frage, welche Auswirkungen dies haben wird. 

Genau kann das aktuell nicht gesagt werden, hier aber ein kleiner Aus-

blick. 

Die konkreten Auswirkungen eines Ausscheidens Großbritanniens (GB) 

aus der Europäischen Union hängen vor allem von dem Status ab, den 

die EU dem Land zugesteht. Zwischen dem „reinen Drittstaat“ (als am 

weitesten von der Union entfernt) und der EU-Vollmitgliedschaft ange-

siedelt sind das „Zollunionsmitglied“ und das „Mitglied im Europäischen 

Wirtschaftsraum“ (EWR). Als EWR-Mitglied – hierzu gehören heute 

Island, Norwegen und Liechtenstein – genösse GB vollen Zugang zum 

europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug müsste es einen finanziellen 

Beitrag entrichten und hätte keinen Einfluss mehr auf die Rechtset-

zung. Daneben könnte GB bilaterale Abkommen mit der EU schließen 

(„Modell Schweiz“). Das ist allerdings langwierig, wie die über 120 

Einzel-Vereinbarungen gezeigt haben, welche die Schweiz mit der EU 

geschlossen hat. 

Großbritannien zahlt bislang – trotz des ihm gewährten Rabatts – 

mehr in die EU-Kassen ein, als es aus ihnen herausbekommt. Im Jahr 

2014 betrug sein Netto-Beitrag 4,9 Mrd. Euro (Datenquelle: EU budget 

2014 – Financial report). Damit sind die Briten der drittgrößte Netto-

Beitragszahler der EU. Die Summe wird in Zukunft von den verbleiben-

den Mitgliedern aufgebracht werden müssen. Da die Haushaltsober-

grenzen bis zum Jahresende 2020 festgelegt sind und bei der Kohä-

sions- und der Gemeinsamen Agrarpolitik die jeweiligen Staaten bereits 

feste Finanzierungszusagen erhalten haben, müssen vor einem Aus-

scheiden folgende Fragen geklärt werden: Wer finanziert bereits be-

gonnene Projekte? Wer solche auf dem Gebiet von GB? Als Folge des 

Austritts aus der EU müsste GB seine Mitgliedschaft bei der Europäi-

schen Investitionsbank (EIB) aufgeben. Auch hier müssten die übrigen 

Mitglieder ihr finanzielles Engagement erhöhen, falls das Eigenkapital 

der Bank im bisherigen Umfang erhalten bleiben soll. 
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Steuern 

 

 

 

 

Wegfall Mutter-Tochter-, Zins- und 

Lizenzgebührenrichtlinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Steuerbefreiung für 

innergemeinschaftlichen Erwerb 

Bei einem Austritt aus der Europäischen Union gilt das Sekundärrecht 

der Union für GB nicht mehr, einschließlich der EU-Richtlinien im Er-

tragsteuerrecht, der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie und des EU-

Zollkodex:  

Ohne Nachfolgevereinbarungen fielen künftig die Vergünstigungen 

nach der Mutter-Tochter-Richtlinie für Quellensteuern auf Ausschüt-

tungen im Konzern weg (inbound und outbound). Statt null Prozent 

kämen die entsprechenden Steuersätze nach dem Doppelbesteuerungs-

abkommen (DBA) zur Anwendung (bis zu fünf Prozent). Auch die Vor-

teile aus der Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie gehen GB dann verlo-

ren: Statt einer automatischen Quellensteuer-Freiheit gälten auch hier 

die Vorschriften des DBA. In Großbritannien befindliche Vermögensge-

genstände sind dann von einem Fortfall der Bestimmungen der Fusi-

ons-Richtlinie betroffen: Statt einer steuerneutralen grenzüberschrei-

tenden Umwandlung zwischen britischen Gesellschaften und solchen 

aus anderen EU-Mitgliedsstaaten kann es zum Aufdecken der stillen 

Reserven kommen. Sowohl zukünftige als auch bereits durchgeführte 

Umwandlungen können betroffen sein, falls damit verbundene Halte-

fristen noch laufen.  

Nach dem Brexit würde für Lieferungen in das Vereinigte Königreich 

die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen nach der 

so genannten Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie nicht mehr gelten; sie 

wären gegebenenfalls als Ausfuhrlieferung steuerbefreit. Durch den 

Brexit würden auch die EU-Regelungen über Zölle und andere Han-

delshemmnisse im Verhältnis zum Vereinigten Königreich (EU-

Zollkodex) außer Kraft treten. Ohne eine Einigung über dieses Thema 

könnte die EU an ihren Außengrenzen Einführzölle für britische Güter 

erheben. In einer möglichen Zollunion mit GB würden zwar keine Zölle 

erhoben. Trotzdem müssten Zollformalitäten erledigt werden.  

Fazit: Die Entscheidung sorgte für große Unsicherheit in der Wirtschaft. 

Es ist zu hoffen, dass hier bald Klarheit geschaffen wird, ob nun ein An-

trag auf Austritt gestellt wird oder nicht. (Wei) 

 

  Ecofin-Rat beschließt Verlängerung des einheit-

lichen EU-Mehrwertsteuer-Mindestsatzes 

EU-Mehrwertsteuer-Mindestsatz 

von 15 Prozent … 

 

 

 

 

 

 

Der Rat der EU hat in seiner Sitzung am 25. Mai 2016 eine rückwirken-

de Verlängerung des Mindestsatzes von 15 Prozent beschlossen. Damit 

gilt die bestehende Untergrenze für die Mitgliedstaaten bei der Festle-

gung ihrer Mehrwertsteuer-Regelsätze über den 31. Dezember 2015 

hinaus. Anders als zuvor, wurde diesmal jedoch nur eine zwei- und 

keine vierjährige Verlängerung ausgesprochen. Dies hängt mit den 

Plänen der Europäischen Kommission zusammen, eventuell schon 

kommendes Jahr Vorschläge für ein endgültiges MwSt-System zu ma-
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… gilt seit 1993 

chen und, in diesem Zusammenhang, auch Vorschläge für eine neue 

Steuersatz-Struktur. 

Der MwSt-Mindestsatz ist in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 

niedergelegt, und zwar schon seit dem Jahr 1993. Ziel ist es, Wettbe-

werbsverzerrungen auch unter vorübergehender Geltung des so ge-

nannten Ursprungslandprinzips einzugrenzen. 

Fazit: Das EU-Parlament, das in steuerlichen Gesetzgebungsverfahren 

lediglich angehört wird, hatte sich ebenfalls für die Verlängerung ausge-

sprochen. (Wei) 

 

  Bekämpfung der Steuervermeidung: Rat be-

schließt Anti-BEPS-Richtlinie 

Inhaltliche Einigung – Änderungen 

gegenüber ursprünglichem Vorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem fruchtlosen Verstreichen einer von zwei Mitgliedstaaten 

ausbedungenen Einspruchsfrist wurde im Rat der EU am 21. Juni 2016 

eine Einigung auf die Anti-BEPS-Richtlinie erzielt. Die Europäische 

Kommission hatte den Richtlinien-Entwurf erst am 28. Januar dieses 

Jahres vorgelegt. Gegenüber diesem ergaben sich in den Beratungen 

des Rates der EU folgende Änderungen: 

1. Die Einführung einer ‘Switch over-Klausel’ wurde fallengelassen. 

Bei ihrer Einführung hätte der Sitzstaat eines Unternehmens aus-

ländische Gewinne besteuern können - unter der Voraussetzung, 

dass diese dort nicht oder nur gering besteuert worden wären.  

2. Statt 1 Mio. Euro Schuldzinsen können nun 3 Mio. Euro direkt 

vom Gewinn abgezogen werden. Bereits ausgereichte Darlehen 

sowie Infrastruktur-Projekte sind von dieser Beschränkung (auf 

3 Mio. Euro) ausgenommen. Mitgliedstaaten, die bereits eine 

Zinsschranke eingeführt haben, bekommen für deren Anpassung 

Zeit bis zum Jahr 2023.  

3. Die Hinzurechnungsbesteuerung (Controlled Foreign Company, 

CFC) greift erst dann, wenn die Steuern im Tätigkeitsstaat weniger 

als die Hälfte der im Sitzstaat fälligen ausmachen würden.  

4. Die Wegzugsteuer wird erst ab dem Jahr 2020 angewendet. Sie 

wird begrenzt auf Fälle, in denen der Wegzugstaat sein Besteue-

rungsrecht tatsächlich verlieren würde. Damit soll Doppelbesteue-

rung effektiv verhindert werden. 

5. Bei den hybriden Kompetenzkonflikten wurde das strenge Konver-

genzprinzip wie folgt angepasst: Wo ein solcher Konflikt zu einem 

doppelten Ausgabenabzug führen würde, soll nur der Quellenstaat 

den Abzug zulassen. Wo es zu einem Ausgabenabzug ohne kor-

respondierende Besteuerung käme, soll der Quellenstaat den Ab-

zug verweigern.  
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6. Ein Bereich erfuhr im Rat keine Änderung: In den Mitgliedstaaten 

wird ein Mindeststandard einer allgemeinen Missbrauchsklausel 

eingeführt, über den die Staaten hinausgehen können. 

Fazit: Das EU-Parlament hatte den Richtlinien-Entwurf am 8. Juni 2016 

in seinen Grundzügen gebilligt, insgesamt aber schärfere Maßnahmen 

gegen Steuervermeidung gefordert. Eine Einigung mit dem Rat musste 

aber nicht erfolgen, da das EP in Steuerfragen nur angehört wird. Die 

Richtlinie wird auf einer der kommenden Ratssitzungen ohne Diskussion 

förmlich verabschiedet werden. Die meisten ihrer Regelungen werden 

zum 1. Januar 2019 rechtswirksam. (Wei) 

 

  Bekämpfung der Steuervermeidung: TAXE II-

Sonderausschuss billigt Abschlussbericht 

Register und schwarze Liste 

mit Steueroasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streichen von EU-Fördergeldern 

 

 

 

 

 

 

Weitere Punkte 

Der Sonderausschuss zur Aufarbeitung der Vorkommnisse um die Lux-

Leaks‘ hat sich am 21. Juni 2016 unter seinem Vorsitzenden Alain La-

massure (EVP, F) mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Regeln für die 

Besteuerung von Unternehmen zu schärfen. Er fordert ein EU-weites 

öffentliches Register mit den wirtschaftlichen Eigentümern von Unter-

nehmen(santeilen), eine “schwarze Liste” mit Steueroasen, Sanktionen 

gegen unkooperative Staaten und Maßnahmen gegen den Missbrauch 

von Patentboxen. Außerdem sprechen sich die Ausschussmitglieder für 

zusätzliche Verhaltensregeln für Banken und Steuerberater aus sowie 

für eine Quellensteuer auf Gewinne, die die Europäische Union verlas-

sen. 

Kooperationsunwillige Staaten sollen mit Gegenmaßnahmen in mehre-

ren Eskalationsstufen konfrontiert werden. Dies soll das Streichen von 

EU-Fördergeldern und das Aussetzen von Handelsabkommen einschlie-

ßen. Auch gegen Unternehmen, Banken, Wirtschaftsprüfer und Anwälte 

sollen Sanktionen – bis hin zum Lizenzentzug und ggf. bis zur Scha-

densersatzpflicht – verhängt werden können. 

Weitere Punkte aus dem Forderungskatalog der Ausschussmitglieder 

sind: Anforderungen an Transferpreis-Vereinbarungen, Schutz für Ge-

heimnisverräter im Zusammenhang mit Steuerplanungsaktivitäten, ein 

zeitnaher Vorschlag seitens der EU-Kommission für eine einheitliche 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) und ein „Steuerpoli-

tik-Kohärenz- und Koordinierungszentrum". Des Weiteren propagieren 

sie ein Register, in das das Vermögen aller natürlichen und juristischen 

Personen, einschließlich Stiftungen, eingetragen wird und auf das alle 

Steuerverwaltungen der EU Zugriff haben. Ihr zusätzlicher Vorschlag 

für eine Wegzugsteuer auf Gewinne, die die EU verlassen, wurde vom 

Rat am selben Tag in die Tat umgesetzt. 

Fazit: Der Abschlussbericht der beiden Ko-Berichterstatter Michael 

Theurer (ALDE, DE) und Jeppe Kofod (S&D, DK) wurde mit 25 zu 6 Stim-
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men – bei 9 Enthaltungen – angenommen. Die Abstimmung im EP-

Plenum steht im Juli an. (Wei) 

 

EU-Haushaltspolitik 

  Mehrjähriger EU-Finanzrahmen: Berichtsentwurf 

passiert Haushaltsausschuss des Parlaments (EP) 

Zustimmung Entwurf mehrjähriger 

EU-Finanzrahmen 
Am 29. Juni 2016 erhielt der Entwurf einer Positionierung zum mehr-

jährigen EU-Finanzrahmen des EP im Haushaltsausschuss 29 Stimmen, 

bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung. Der Entwurf, ausgearbei-

tet durch die Ko-Berichterstatter Isabelle Thomas (S&D, F) und Jan 

Olbrycht (EVP, PL), fordert eine umfassende Überarbeitung des Finanz-

rahmens 2014-2020 (MFR) zur Halbzeit, einschließlich geänderten 

jährlicher Obergrenzen, neuer Haushaltsinstrumente und zusätzlicher 

Eigenmittel. 

Unter anderem wollen die Abgeordneten: 

 den Europäischen Entwicklungsfonds ab 2021 in des EU-Budget 

integrieren, 

 die Jugendbeschäftigungs-Initiative über das Jahr 2016 hinaus 

fortführen, 

 den Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) fort-

führen, aber nicht zulasten der Programme „Horizon 2020“ (For-

schung) und „Connecting Europe“ (Verkehr), 

 eine ständige EU-Krisenreserve innerhalb des Budget einrichten, 

die aber der Höhe nach an im Voraus festgelegte Haushaltsober-

grenzen nicht gebunden ist, 

 die generelle Laufzeit des MFR auf fünf Jahre begrenzen und für 

einzelne Politikbereiche (z. B. Kohäsion) die Laufzeit verdoppeln, 

dafür aber eine Halbzeit-Überarbeitung zur Pflicht machen, 

 das Agrar-Budget weder kürzen noch (teilweise) renationalisieren. 

Fazit: Die Abstimmung im Parlaments-Plenum ist für die 27. Kalender-

woche vorgesehen. Damit will sich das EP positionieren für die anste-

hende Überprüfung bzw. Überarbeitung des Finanzrahmens in diesem 

Herbst und Winter. (Wei) 
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Gewusst 

  Offshore-Firmen: Europäisches Parlament be-

schließt Mitgliederliste für Panama Papers-

Untersuchungsausschuss 

 Am 23. Juni 2016 hat das EP beschlossen, welche 65 seiner Mitglieder 

in dem Anfang Juni beschlossenen Untersuchungsausschuss sitzen 

werden, um die Enthüllungen über Offshore-Unternehmen und deren 

geheim gehaltene Eigentümer aufzuarbeiten. Der Ausschuss, dessen 

Abkürzung “PANA” lautet, soll mutmaßliche Verstöße gegen das Uni-

onsrecht ebenso prüfen wie Missstände bei dessen Anwendung in Form 

von Geldwäsche, Steuervermeidung oder -hinterziehung. Der Ausschuss 

wird 12 Monate Zeit zur Vorlage seines Abschlussberichts haben. 

Folgende deutsche EP-Abgeordnete werden dem PANA-Ausschuss 

angehören: BALZ, Burkhard; FERBER, Markus; LANGEN, Werner (jeweils 

EVP); KÖSTER, Dietmar; SIMON, Peter (beide S&D); LUCKE, Bernd (EKR); 

THEURER, Michael (ALDE); DE MASI, Fabio (GUE); GIEGOLD, Sven (Grü-

ne) und von STORCH, Beatrix (EFDD). (Wei) 

 

Aktuelles Steuerrecht 

  Umsatzsteuer: Hotelgästen kostenlos zur Verfü-

gung stehende Parkmöglichkeiten unterliegen 

dem Regelsteuersatz von 19 Prozent 

BFH bestätigt Finanzverwaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hintergrund 

 

 

 

 

 

 

 

Der BFH entschied mit Urteil vom 1. März 2016, Az. XI R 11/14, veröf-

fentlicht am 29. Juni 2016, dass bei Übernachtungen in einem Hotel 

nur die unmittelbar der Vermietung (Beherbergung) dienenden Leistun-

gen des Hoteliers dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 Prozent 

unterliegen. Die Einräumung von Parkmöglichkeiten an Hotelgäste 

gehöre nicht dazu und sei mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent zu 

versteuern. Das gelte auch dann, wenn hierfür kein gesondertes Entgelt 

berechnet werde. 

Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) betrieb im Besteuerungs-

zeitraum 2010 (Streitjahr) ein Hotel mit Restaurants sowie Wellness-, 

Beauty- und Fitnessbereichen. Für die Gäste – unabhängig davon, ob 

diese im Hotel übernachteten oder nur das Restaurant oder den Sauna- 

und Wellnessbereich besuchten – standen am Hotel Parkmöglichkeiten 

(140 PKW- sowie 10 LKW-Stellplätze) zur Verfügung. Die mit einem 

Kfz angereisten Hotelgäste durften freie Parkplätze belegen, ohne dass 

hierüber mit der Klägerin eine Vereinbarung getroffen wurde. 
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Entscheidung der Vorinstanz zugunsten 

des Hoteliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFH 

In ihrer Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr setzte die Klägerin 

ihre Umsätze aus Beherbergungsleistungen mit dem ermäßigten Steu-

ersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 S. 1 UStG an. Die (kalkulatorischen) 

Kosten für Frühstück sowie für die Nutzung der Fitness- und Saunaein-

richtungen unterwarf sie dem Regelsteuersatz von 19 Prozent. Dagegen 

nahm sie für die Nutzung der hoteleigenen Parkplätze keine Abgren-

zung vor. Das Finanzamt wollte hingegen die Einräumung von Park-

möglichkeiten mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent versteuert se-

hen und schätzte die kalkulatorischen Kosten hierfür mit 1,50 Euro 

(netto) pro Hotelgast. 

Der hiergegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht statt und stützte 

seine Entscheidung im Wesentlichen auf die Qualifikation des Vorhal-

tens von Parkplätzen als Nebenleistung zur Beherbergung, der die 

Parkmöglichkeit unmittelbar diene. Jedenfalls dann, wenn wie im 

Streitfall zwischen Klägerin und Gast keine ausdrückliche Vereinbarung 

getroffen worden sei, die Klägerin nicht geprüft habe, ob der Gast mit 

einem Kfz angereist sei und einen hoteleigenen Parkplatz genutzt habe 

und es überdies nicht gewährleistet gewesen sei, dass jedem Hotelgast 

auch eine Parkmöglichkeit habe zur Verfügung gestellt werden können, 

bestehe ein einsprechender unmittelbarer Zusammenhang. 

In der Revision hat der BFH das vorinstanzliche Urteil aufgehoben und 

dem Finanzamt Recht gegeben. Bei der Frage, ob eine Leistung im Sin-

ne von § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG unmittelbar der „Vermietung“ 

diene, sei zu berücksichtigen, dass die Vermietung sich auf den in Satz 

1 dieser Vorschrift verwendeten Begriff der „Vermietung von Wohn- 

und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung 

von Fremden bereithält“ beziehe. Die Einräumung von Parkmöglichkei-

ten diene nicht unmittelbar der Vermietung in diesem Sinne, sondern 

der Verwahrung eines vom Hotelgast gegebenenfalls mitgeführten 

Fahrzeugs. 

Fazit: Die Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für die Über-

nachtung führt in der Praxis zu laufenden Abgrenzungsschwierigkeiten 

und damit zu permanenten finanzgerichtlichen Streitigkeiten. Ein Ende 

ist nicht absehbar. (Ng) 
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Rezensionen 

  Aufbewahrungspflichten und -fristen nach Han-

dels- und Steuerrecht 

 

– Aufbewahrungsformen, -formate und -orte; Dokumente, Dateien und 

Daten; Dokumentation; GoBD - 

Herausgegeben von der AWV – Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche 

Verwaltung e.V. 

Erarbeitet vom AWV-Arbeitskreis „Auslegung der GoBD beim Einsatz 

neuer Organisationstechnologien“ 

9., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2016, 208 Seiten, 

39,80 Euro 

ISBN 978-3-503-16620-6 

Verlag Erich Schmidt, Berlin 

Unzulänglichkeiten bei der Erfüllung von Aufbewahrungsverpflichtun-

gen nach Handels- und Steuerrecht können zu empfindlichen Konse-

quenzen führen. Besondere Aufmerksamkeit erfordern die neuen 

Grundsätze der Finanzverwaltung „zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elekt-

ronischer Form sowie zum Datenzugriff “. 

Aufbewahrungspflichten im Blick! 

Die völlig neu bearbeitete und erweiterte 9. Auflage des bewährten 

Standardwerks der AWV beantwortet,  

 wer nach Handels- und Steuerrecht aufbewahrungspflichtig ist, 

 was aktuell aufzubewahren ist, 

 in welcher Form aufbewahrt werden darf, 

 wie lange und wo aufbewahrt werden muss. 

Optimierungspotenziale nutzen! 

Buchführungspflichtige unterstützt es dabei, gesetzliche Anforderun-

gen zu erfüllen, aber auch, die oft unterschätzten Potenziale bei der 

Optimierung von Aufbewahrungsabläufen und Geschäftsprozessen zu 

erkennen. Prüfern hilft es, weder zu hohe noch zu niedrige Aufbewah-

rungsanforderungen zu stellen. 

Von Abrechnungen bis Zollunterlagen! 

Das Herzstück des Buchs ist das tabellarische Verzeichnis mit über 

1.200 Dokumenttypen für Recherchen maßgeblicher Pflichten. In der 

Neuauflage finden Sie zusätzliche Angaben zu den Rechtsgrundlagen 

und zur Kategorie des Dokuments (gem. §§ 257 HGB und 146 AO, z. B. 
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Buchungsbeleg, Handelsbrief etc.). Zur schnellen Zuordnung sind für 

jede der Positionen zudem jetzt relevante Unternehmens- bzw. Organi-

sationsbereiche angeführt. 

Das Werk ist für alle Unternehmen uneingeschränkt zu empfehlen! 

 

  Jahrbuch für öffentliche Finanzen 1-2016 – 

Verhandlungen zum Finanzausgleich 

 

Reihe: Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirt-

schaft 

Martin Junkernheinrich, Stefan Korioth, Thomas Lenk, Henrik Scheller, 

Matthias Woisin (Hrsg.) 

Auflage 2016, 330 S., kartoniert, 52,00 Euro 

ISBN 978-3-8305-3663-5 

BWV, BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, Berlin 

Die überraschende Einigung der Ministerpräsidenten der Länder vom 

3. Dezember 2015 auf eine gemeinsame Position zur Neugestaltung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 hat ein vielstimmiges Echo 

gefunden. Die Herausgeber des Jahrbuchs für öffentliche Finanzen 

haben deshalb in einem aktuellen Sonderband begründende und kri-

tisch analysierende Positionen aus Politik und Wissenschaft zusam-

mengeführt, die diesen wichtigen Schritt im Verhandlungsprozess 

transparent und verständlich machen. Eine Reihe von Autorinnen und 

Autoren hat die politischen Verhandlungen aktiv fachlich begleitet und 

argumentiert aus der Perspektive der beteiligten Länder und Länder-

gruppen. Die distanzierte Haltung des Bundes wird von maßgeblichen 

Sprechern der Bundestagsfraktionen artikuliert. Mit zahlreichen Beiträ-

gen aus der Rechts-, Finanz- und Politikwissenschaft wird der Kom-

promiss der Länder in seiner verfassungsrechtlichen Konzeption bis hin 

zu grundlegenden Einzelaspekten des Finanzausgleichs diskutiert. Ein 

umfassender Anhang mit Dokumenten, die zum großen Teil erstmals 

publiziert werden, rundet den Band ab. Damit stellt der Sonderband 

eine unerlässliche Quelle für den weiteren Verhandlungs- und Gesetz-

gebungsprozess sowie weitergehende Analysen dar. 
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  Praxishandbuch für Steuerfachangestellte 

 

- Praxishilfe für den Berufsalltag - 

von StB Mario Tutas, unter Mitarbeit von StB/WP Ingo Kruse, Dipl.-

Betriebswirt (FH), Sönke Arendt, B. A., u. a.  

1. Auflage 2016, 331 Seiten, Broschur, 34,90 Euro 

ISBN: 978-3-482-65961-4 

Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne 

Das „Praxishandbuch für Steuerfachangestellte“ orientiert sich kom-

plett an den Arbeitsabläufen – von der Arbeit im Sekretariat über 

Softskills zum Miteinander bis hin zu den Leistungsprozessen einer 

Steuerberatungskanzlei. Schnell und zuverlässig finden Sie hier alles 

für Ihre tägliche Arbeit zu den Themen allgemeine Kanzleiorganisation, 

Steuerrecht und Buchhaltung. 

Angereichert werden diese Themen durch: 

 Praxistipps zur bestmöglichen Vorgangsweise bei den verschiede-

nen Arbeitsabläufen, 

 Checklisten, Musterschreiben und Ausfüllhilfen zu den Formula-

ren, 

 Daten, Tabellen und Aufbewahrungsfristen sowie 

 Inhalte, die oftmals nicht im schulischen Teil der Ausbildung ver-

mittelt wurden. 

Von Praktikern für Praktiker geschrieben ist dieses Handbuch eine 

wertvolle Arbeitshilfe, die Sie bei Ihren täglichen Aufgaben unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 

Dr. Kathrin Andrae (An), Dr. Rainer Kambeck (Kam), Daniela Karbe-Geßler (KG), Brigitte Neugebauer (Ng), 

Malte Weisshaar (Wei) 

 

Verantwortliche Redakteurin: Daniela Karbe-Geßler 

Redaktionsassistenz: Antje Hemmerling 


